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Die Abgeordneten zum Nationalrat Johann Schuster und Kollegen haben 
am 31. Mai 1994 unter der Nr. 5755/J an mich eine schriftliche par

lamentarische Anfrage betreffend Nitratgehalt des Grundwassers 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wird Österreich auch als Mitgliedstaat der EU an der Einführung 
des Grundwasser-Grenzwertes von 30 mg/l Nitrat festhalten? 

2. Bestehen Überlegungen, unter Einbeziehung der oben erwähnten 
Expertenmeinungen, die Nitratrichtlinie der EU ohne eine 
darüberhinausgehende Herabsetzung des Grenzwertes zu über
nehmen? 

3. Wenn nein, welche Maßnahmen werden ergriffen, um den Grenzwert 
von 30 mg/l Nitrat auch in landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Regionen zu erreichen? 

4. Konnte der derzeit gültige Grenzwert bereits in allen Regionen 
Österreichs erreicht werden? 

5. Wenn nein, wie weit sind die Sanierungsmaßnahmen gediehen? 

5. Welche Hilfestellungen wird den Regionen gewährt, um die ent
sprechenden Sanierungen durchfUhren zu können?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 bis 6: 

Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers sowie die Überwachung der 
Qualität des Grundwasssers bzw. die Festlegung von Grenzwerten fUr 

das Grundwasser fallen in die Kompetenz des Bundesministeriums fUr 

Land- und Forstwirtschaft. 

Im Hinblick auf die in die Zuständigkeit meines Ressorts fallende 

Festlegung von Grenzwerten für das Trinkwasser ist zu bemerken, daß 

das Bundesministerium für Gesundheit im Jahr 1989 in der Trink

wasser-Nitratverordnung in einem Stufenplan die Reduzierung des 

Nitratgehaltes im Trinkwasser von 100 mg Nitrat!l auf 50 mg 

Nitrat!l (1. Juli 1994) und 30 mg Nitrat!l (1. Juli 1999) vorge
schrieben hat. 

Der für 1. Juli 1999 vorgesehene Grenzwert von 30 Milligramm Nitrat 
pro Liter Trinkwasser ist im Sinne des vorbeugenden Gesundheits

schutzes erforderlich und steht im Einklang mit der EU-Tr1nkwasser
richtlinie. 
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